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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1976

Norm

StGB §144

StGB §146 E

Rechtssatz

Es liegt Erpressung vor, wenn die Ein2ußnahme auf den fremden Willen im Wege einer Nötigung erfolgt; Betrug, wenn

dies durch Täuschung über Tatsachen geschieht. Die Erpressung unterscheidet sich vom Betrug sohin durch das

angewandte Mittel der Willensbeeinflußung des Opfers.
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